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Abb. 1: Schriftlichkeit als

herrschaftliche Inszenierung:

Zürich restituierte am
12. Dezember 1532 dem

Johanniterorden die Rechte

des Grosskomturs in Bubikon

und legitimierte zugleich den

Grossteil der 1528 geschaffenen

Fakten mittels dieser

prächtigen Urkunde. (Staatsarchiv

des Kantons Zürich,
C I, Nr. 2400)
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Boris Bauer

Die Rückgabe der Kommende Bubikon
an den Johanniterorden

Die
Kommende (Niederlassung) Bubi-

lcon, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum
Johanniterorden auch «Kloster»

genannt, war Ende des 16. Jahrhunderts
die einzige verbleibende geistliche Institution auf
dem Hoheitsgebiet Zürichs. Im Jahr 1532 überliess

Zürich die Verwaltung der Kommende wieder dem

Johanniterorden,1 nachdem die Stadt sie fünf Jahre

zuvor an sich gezogen hatte.2 Doch weshalb wurde

Bubikon zurückgegeben? Die herrschaftlichen,

religiösen und personellen Gegebenheiten und

Entwicklungen jener Jahre zeichnen ein vielschichtiges

Bild, in welchem die Grenzen zwischen

Enteignung und Rückgabe verschwimmen.

Ausbau der Zürcher Territorialherrschaft

Im Zuge der Unruhen im Frühjahr 1525 wütete die

Landbevölkerung auch in der Kommende Bubikon,3

worauf dieser von Zürich ein Ratsbote (Abgesandter)

als «zuosätzer, ufseher und schirmer»4 zur Seite

gestellt wurde, wie anderen geistlichen Herrschaften

auch. Von der Aufhebung der Klöster und Orden

auf Zürcher Gebiet im Sommer 1525 war Bubikon
wie auch die Johanniterkommende Wädenswil

zwar nicht betroffen,5 doch übernahm Zürich 1528

mit der Absetzung des Bubiker Schaffners (Gutsverwalters)

Heinrich Felder und der Ernennung eines



140

eigenen Pflegers (Amtsträgers) die Verwaltung der

Kommende, angeblich «nit der gstalt, [...] [den Jo-

hanniterorden] siner gerechtigkeit und gwaltsame

zu entsetzen».6

Die vorübergehende Übernahme der Verwaltung

der Kommende Bubikon durch Zürich im Jahr

1528 erfolgte also offiziell vorbehaltlich der Rechte

des Johanniterordens und ist nicht allein auf die

Reformation zurückzuführen, sondern stellte lediglich

das Ende einer Entwicklung dar, die bereits 100

Jahre zuvor begonnen hatte.7 Im Jahr 1428 wurde die

Kommende Bubikon Tafelgut (an das Amt gebundenes

Eigentum) des in Pleitersheim residierenden

Grosskomturs, des zweithöchsten Amtsträgers des

Johanniterordens, und hatte fortan keinen vor Ort
ansässigen Komtur mehr.8 Dies minderte die

Herrschaftspräsenz und führte zunehmend zu Schwierigkeiten

bei der Durchsetzung der Herrschaftsrechte.9

Hohe Aufwendungen für Kriege gegen die Türken
veranlassten den Johanniterorden zudem, die
Einnahmen aus den Tafelgütern zu steigern, was Bubikon

finanziell und personell schwächte. Die Geldnot

zwang den Orden sogar, Bubikon zeitweilig an

Zürich zu verpfänden.10 Zeitgleich mit der Schwächung

der Herrschaft des Johanniterordens fand

eine Stärkung der Macht Zürichs statt, welches die

Territorialisierung in seinem Umland systematisch
auf Kosten der Gerichtsherren vorantrieb. So gingen
im Verlauf des 15. Jahrhunderts die hochgerichtli-
chen Kompetenzen Bubikons an Zürich über.11 Zur

Durchsetzung ihrer verbliebenen Herrschaftsrechte

und aufgrund zunehmender Streitigkeiten mit ihren

Herrschaftsleuten waren die Bubiker Schaffner

immer stärker auf die Unterstützung Zürichs angewiesen.12

Aus seiner wachsenden Schutzverantwortung
leitete Zürich zunehmend eine Aufsichtspflicht ab,13

welche erstmalig anlässlich der Unruhen von 1525 in
der Einsetzung eines Aufsehers (des oben erwähnten

Ratsboten) und schliesslich 1528 in der Ernennung
eines Pflegers kulminierte.

Glaubensstreit

Mit der Reformation tat sich in der Religion
zwischen Zürich und dem Johanniterorden ein zweites

Konfliktfeld neben demjenigen der Herrschaft auf.

Obwohl Zürich in seinen Gebieten bereits zu
Ostern 1525 die Messe abgeschafft hatte,14 wurde jene in

Abb. 2: Der Schaffner Bubikons

in Bedrängnis: Heinrich

Felder rechtfertigte sich
1528 vor Zürich und warb für
Verständnis - vergeblich.
(Staatsarchiv des Kantons

Zürich, E I 1.2, Nr. 3)

den Kommenden Bubikon und Wädenswil noch bis

1528 gefeiert, denn der Grosskommrund die dortigen
Schaffner hielten am alten Glauben fest. Dies war
Zürich als reformierter Obrigkeit ein Dorn im Auge. Mit
der Übernahme der Verwaltung der Kommende
Bubikon konnte Zürich schliesslich auch in Bubikon die

Reformation durchführen,15 die kleine Gemeinschaft

auflösen und damit seine Interessen durchsetzen.16

Im Spannungsfeld des herrschaftlichen und
religiösen Wettstreits zwischen Zürich und dem
Johanniterorden stand der Schaffner Bubikons, Heinrich
Felder. Er war einerseits Bruder des Johanniterordens

und seinem Dienstherrn, dem Grosskomtur,

verpflichtet, andererseits unterstand er Zürich als

Inhaberin der hochgerichtlichen Rechte und war
auf dessen Unterstützung angewiesen.

Ab 1527 nahm der Druck auf Felder merklich
zu: Zuerst nahm ihm Zürich das Gelübde ab, den

jährlich dem Grosskomtur geschuldeten Zins nicht
mehr an diesen abzuführen, sondern an Zürich;
das befremdete den Grosskomtur verständlicher-
weise, und er verlangte darauf, dass Felder aus

diesem Gelübde entlassen werde.17 Dann forderte
Zürich Felder auf, an der Disputation (Glaubensgespräch

zur Legitimation der Reformation) in Bern

teilzunehmen, weil er gegen die religiösen
Gebote und Mandate Zürichs Verstössen habe. Dies

war als eine Art «Nachhilfe» zu verstehen, um
den Schaffner auf die religiöse Linie Zürichs zu

bringen. Als Felder die Teilnahme mit der Begründung

ablehnte, er wolle zwar seiner Bürgerpflicht
nachkommen, er könne das vor seinem Herrn
aber nicht verantworten,18 setzte Zürich alles

daran, Felder zu diskreditieren: Zeugen wurden über
seine Äusserungen zur Berner Disputation und zu
seinem Lebenswandel befragt.19 Diese gaben zu

Protokoll, Felder sei die «evangelisch handlung
alweg missfellig gwesen»; er mache «die lüt gern
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voll [...], er werde och voll und rede dann onbehuot-

same wort».20 Pikanterweise stammen zwei der

Zeugenaussagen von Johannes Stumpf, dem späteren

Chronisten und damals noch jungen Konventbruder

der Kommende Bubikon, der ein Anhänger
der Lehre Zwingiis war. Stumpf gab an, dass Felder

einmal, als sie vom Evangelium sprachen, mit
einem silbernen Becher nach ihm geworfen, ihn aber

nicht getroffen habe.21 Felder und Stumpf scheinen
sich - nur aus Glaubensgründen? - nicht gewogen

gewesen zu sein, was Stumpfs Zeugenaussage
unterstreicht. Zürich inhaftierte und verurteilte
den Schaffner anhand der Zeugenaussagen, die zu
einem guten Teil auf Hörensagen beruhten und
deren Wahrheit Felder bestritt,22 wegen Friedensbruchs

gegen Stumpf durch Becherwurf sowie

wegen Völlerei, Trunkenheit und Misstrauens gegen
Zürich.23 Dabei spielte sicher eine Rolle, dass Felder

Klostergut nach Rapperswil in Sicherheit gebracht
hatte - auf Geheiss des Grosskomturs und teilweise
bereits Jahre zuvor anlässlich der Reformations¬

unruhen. Felder machte vergeblich geltend, dass

dies nachträglich von Zürich gebilligt worden sei.24

Zürich setzte Felder aufgrund der Verurteilung, an

welcher der Grosskomtur «nit wenig missfallens»

äusserte,25 als Schaffner Bubikons ab und
übernahm die Verwaltung der Kommende.26

Heinrich Felder scheint hartnäckig am alten

Glauben sowie an seinem Dienstherrn festgehalten

und sich dadurch zwangsläufig gegen Zürich

gestellt zu haben. Hatte er sich auch wiederholt

abfällig über Zürich geäussert und sich «mönchischer

Buberei» schuldig gemacht? Oder war er Opfer

einer Intrige Zürichs und von Johannes Stumpf
geworden, welche das Ziel verfolgte, den unbot-

mässigen Schaffner loszuwerden, um die eigenen

religiösen, herrschaftlichen und persönlichen Ziele

zu erreichen? Ungewöhnlich scheint diese Art der

persönlichen Verunglimpfung missliebiger Personen

nicht gewesen zu sein, wurden doch auch gegen
den letzten Mönch des benachbarten Klosters Rüti,
Baschi Hegner, ähnliche Vorwürfe erhoben.27
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Herrschaftlicher Kompromiss

Der bereits im Juni 1528 vorgebrachten Beschwerde

des Grosskomturs über die Verwaltungsübernahme
der Kommende Bubikon durch Zürich sowie der
damit verbundenen Forderung nach Restitution
seiner Rechte kam Zürich erst Ende 1532 nach.28 Dies

geschah allerdings unter Auflagen: So musste der

Schaffner ein reformierter Zürcher Bürger sein, und

auf den Pfarrpfründen Bubikons durften nur dem

Zürcher Rate genehme reformierte Pfarrer eingesetzt
werden. Zudem bedingte sich Zürich aus, keine
Rechenschaft über die von seinem Pfleger verkauften

Kleinodien, Kirchengüter und Kirchenzierden schuldig

zu sein.29

Obwohl keine schriftlichen Zeugnisse über die

Beweggründe Zürichs für die Rückgabe vorliegen,
lässt der Zeitpunkt vermuten, dass die Stadt nach

der Niederlage im zweiten Kappeler Krieg 1531 die

in Bubikon geschaffenen Fakten zumindest
teilweise rückgängig zu machen bereit oder eher

gezwungen war und deshalb auf die Forderung des

Grosskomturs einging.
Neben der Kommende Bubikon und anders als

die Niederlassung in Küsnacht überlebte auch die

Kommende Wädenswil die Reformation auf Zür¬

cher Hoheitsgebiet, doch wurde letztere 1549 vom

Johanniterorden an Zürich verkauft,30 nachdem seit

1524 Verhandlungen geführt worden waren.3' Waren

diese Diskussionen mit ein Grund dafür, dass

die beiden Kommenden 1525 nicht einfach
aufgehoben wurden und Bubikon schliesslich restituiert
wurde?

Obwohl die Kommende Bubikon 1532 offiziell an
den Grosskomtur zurückgegeben wurde, handelte

es sich nur um eine Teilrückgabe: Der Johanniterorden

bekam weder seine vor der Übernahme der

Verwaltung durch Zürich bestehende Freiheit bei

der Wahl der Person des Schaffners zurück, noch

konnte er die alte Konfession in Bubikon aufrecht

erhalten oder wurde er für die von Zürich auf eigene

Rechnung verkauften Wertgegenstände entschädigt.

Die Rückgabe der Kommende Bubikon kam
also eher einer Gesichts- und Einnahmenwahrung
des Grosskomturs gleich, während Zürich seine

wesentlichen herrschaftlichen und religiösen Ziele

erreicht hatte und mit dem Rückgabevertrag sogar
noch legitimieren konnte. Und doch: Anders als

alle anderen kirchlichen Institutionen auf Zürcher
Boden überlebte damit ausgerechnet Bubikon die

Reformation und bildete fortan einen Sonderfall

innerhalb der Zürcher Territorialherrschaft.
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Abb. 3: Die Kommende

Bubikon um 1530. Der

herrschaftliche Anspruch
des Johanniterordens wird

unterstrichen durch den

wehrhaften Charakter der

Anlage. (Zentralbibliothek
Zürich, Handschriften,
Ms A 1, f. 62a r)
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